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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Veterinärbeleihungs- und Kostengesetzes 
 
 
Sehr geehrte Frau Tschanter, 
 
den uns übersandten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Veterinärbeleihungs- und Kostengesetzes 
begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Er schafft die erforderliche Ermächtigung bzw. die rechtliche Klarstellung im Hinblick auf die seit Jahren 
praktizierte Einbeziehung von Kosten des Landeslabors für Probenahme und -untersuchungen im Rahmen 
des Nationalen Rückstandskontrollplans in die Gebührenberechnungen der Kreise und kreisfreien Städte 
sowie das Geltendmachen von nur einer, sämtliche Kosten abdeckenden, Gebühr gegenüber den Kosten-
schuldnern. 
 
Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hatte im vorvergangenen Jahr die bisherige Praxis der 
Gebührenberechnung und –erhebung für nicht vereinbar mit dem Landesrecht erachtet. Nach Auffassung 
des Gerichts fehle es an einer Ermächtigung der Kreise und kreisfreien Städte, Kosten, die bei einer ande-
ren zuständigen Behörde entstehen, gegenüber den Betrieben geltend zu machen. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf schließt nun diese mögliche Reglungslücke bzw. bereinigt die nach der Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts entstandene unklare Rechtslage. Aus diesem Grund befürworten wir die 
beabsichtigte Änderung des Veterinärbeleihungs- und Kostengesetzes ausdrücklich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marion Marx      
Dezernentin 
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